
Art.-Nr. Bild Bezeichnung Anzahl*

13-24

Informationen zum Thema
Patientenverfügung &

Vorsorgevollmacht

Faltblatt, DIN lang, 6 Seiten

�    5 Stück
�  10 Stück
�  20 Stück
�  30 Stück
�  40 Stück
�  50 Stück

14-24

Bayerische Straße 8
10707 Berlin

Sophie-Charlotten-Straße 57/58
14057 Berlin

 
Tel.: 030 / 64 09 01 49
Fax: 030 / 64 09 01 29

kontakt@metamedlaw.de 
www.metamedlaw.de

www.rsk-recht.de

Weitere Hinweise und Informationen 
im Zusammenhang mit Ihrer

Patientenverfügung & 
Vorsorgevollmacht

weiterführende Informationen zu 
Patientenverfügung &

Vorsorgevollmacht

DIN A4, 7 Seiten

�    5 Stück
�  10 Stück
�  20 Stück
�  30 Stück
�  40 Stück
�  50 Stück

15-24 Bayerische Straße 8
10707 Berlin

Tel.: 030 / 64 09 01 49
Fax: 030 / 64 09 01 29

kontakt@metamedlaw.de
www.metamedlaw.de

Bei Fragen und Problemen
kontaktieren Sie uns gerne unter:

Visitenkarte

55 x 85 mm

�    5 Stück
�  10 Stück
�  20 Stück
�  30 Stück
�  40 Stück
�  50 Stück

16-24

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns gern jederzeit an.

Bayerische Straße 8 · 10707 Berlin
Sophie-Charlotten-Straße 57/58 · 14057 Berlin
Tel.: 030 / 64 09 01 49 · Fax: 030 / 64 09 01 29

kontakt@metamedlaw.de · www.metamedlaw.de · www.rsk-recht.de

So könnten Ihre ausgefertigten 
Unterlagen aussehen

Übersicht der fertigen 
Unterlagen einschließlich der 

Hinweiskarten

Kurzübersicht, DIN A4, 1 Seite

�    5 Stück
�  10 Stück
�  20 Stück
�  30 Stück
�  40 Stück
�  50 Stück

Bestellformular

Die Bestellung ist für Sie kostenlos. Bitte senden per Fax: 030 / 64 09 01 29

Name:
Straße, Haus-Nr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
E-Mail:

Stempel der Geschäftsstelle



Bei weiteren Fragen rufen Sie uns gern jederzeit an.

Bayerische Straße 8 · 10707 Berlin
Sophie-Charlotten-Straße 57/58 · 14057 Berlin 
Tel.: 030 / 64 09 01 27 · Fax: 030 / 64 09 01 29 

kontakt@metamedlaw.de · www.metamedlaw.de · www.rsk-recht.de

Art.-Nr. Bild Bezeichnung Anzahl*

17-24

Bayerische Straße 8
10707 Berlin

Sophie-Charlotten-Straße 57/58
14057 Berlin

 
Tel.: 030 / 64 09 01 49
Fax: 030 / 64 09 01 29

kontakt@metamedlaw.de 
www.metamedlaw.de

www.rsk-recht.de

Privatschriftliche
Patientenverfügung

Anschauungsmodell
einer Patientenverfügung

ohne Inhalt

DIN A4, 7 Seiten

�    5 Stück
�  10 Stück
�  20 Stück
�  30 Stück
�  40 Stück
�  50 Stück

18-24

Bayerische Straße 8
10707 Berlin

Sophie-Charlotten-Straße 57/58
14057 Berlin

 
Tel.: 030 / 64 09 01 49
Fax: 030 / 64 09 01 29

kontakt@metamedlaw.de 
www.metamedlaw.de

www.rsk-recht.de

Privatschriftliche 
Vorsorgevollmacht

Anschauungsmodell
einer Vorsorgevollmacht

ohne Inhalt

DIN A4, 7 Seiten

�    5 Stück
�  10 Stück
�  20 Stück
�  30 Stück
�  40 Stück
�  50 Stück

19-24

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns gern jederzeit an.

Bayerische Straße 8 · 10707 Berlin
Sophie-Charlotten-Straße 57/58 · 14057 Berlin
Tel.: 030 / 64 09 01 49 · Fax: 030 / 64 09 01 29

kontakt@metamedlaw.de · www.metamedlaw.de · www.rsk-recht.de

Gründe für das Verfassen einer 
Patientenverfügung und einer 

Vorsorgevollmacht

Ärzte dürfen den Wünschen von Angehörigen nicht unbedingt Folge 
leisten. Vorsorge ist daher unerlässlich!

Wenn die Patientenverfügung nicht zutreffend formuliert worden ist, 
sind Ärzte nicht oder nur sehr eingeschränkt daran gebunden. 

Um eine gesetzliche Betreuung zu verhindern, wenn sie nicht sinn-
voll ist, kann eine Person des Vertrauens entsprechend bevollmäch-
tigt werden. Dies geschieht mittels einer so genannten Vorsorge-
vollmacht. Sie wirkt solange, bis der Vollmachtgeber wieder selbst 
handeln kann oder nach dem Tod die Erben an seine Stelle treten.

Durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit kann jeder schnell in die Situation kommen, selbst keine Ent-
scheidungen mehr treffen zu können.

1. Es ist ein Irrglaube, dass der Ehepartner oder ein anderer naher Verwandter dann alle wichtigen Ent-
scheidungen trifft.

2. Sollte der Betroffene nicht mehr in der Lage sein, elementare rechtliche Entscheidungen selbst zu tref-
fen, so wird ihm vom Betreuungsgericht ein Betreuer mit umfangreichen Befugnissen zur Seite gestellt. 
Nicht automatisch sind Ehegatten oder Kinder dazu berufen.

Es sollte daher eine Patientenverfügung verfasst werden. In einer solchen Verfügung wird verbindlich festgelegt, 
welchen Leitlinien die Ärzte zu folgen haben.

Alle möglichen medizinischen Situationen zu überblicken und den eigenen Willen schriftlich festzuhalten ist 
schwierig. Greifen Sie daher auf kompetente Hilfe zurück.

Auch andere wichtige Entscheidungen für das weitere Leben, wie die Suche eines Pflegeheims, die Kündigung der 
Wohnung oder Verhandlungen mit Versicherungen sind zu treffen.

Gründe für das Verfassen einer 
Patientenverfügung und

Vorsorgevollmacht

Kurzübersicht, DIN A4, 1 Seite

�    5 Stück
�  10 Stück
�  20 Stück
�  30 Stück
�  40 Stück
�  50 Stück

20-24

Testament 
und 

Erbschaft

Privatschriftliches oder 
notarielles Testament?

Sie können Testamente privatschriftlich errichten. Das 
bedeutet, dass Testamente persönlich mit der Hand 
geschrieben und mit Datum versehen werden müs-
sen. Es muss den Erblasser als Testierenden und sei-
nen Willen erkennen lassen. Ein notarielles Testament 
ist nicht zwingend erforderlich. Eine zusätzliche Be-
weiskraft hat ein notarielles Testament nicht. Es kann 
in beiden Formen gleichermaßen wirksam errichtet 
werden.

Das notarielle Testament wird – anders als das privat-
schriftliche – in  amtliche Verwahrung genommen und 
kann deshalb nicht abhandenkommen oder gar beisei-
te geschafft werden. 
 

Bayerische Straße 8
10707 Berlin

Sophie-Charlotten-Straße 57/58
14057 Berlin

 
Tel.: 030 / 64 09 01 49
Fax: 030 / 64 09 01 29

kontakt@metamedlaw.de 
www.metamedlaw.de

www.rsk-recht.de

Rechtsanwälte · Notar
Bernhard Richter, Rechtsanwalt und Notar

Christian Floto, Rechtsanwalt

Informationen zum Erbrecht
und zur Erstellung eines

Testaments

Faltblatt, DIN lang, 6 Seiten

�    5 Stück
�  10 Stück
�  20 Stück
�  30 Stück
�  40 Stück
�  50 Stück

21-24

Einwilligung zur telefonischen 
Beratung zu Patientenverfügung 

und Vorsorgevollmacht

Vermittler/Agentur/Geschäftsstelle:Versicherungsscheinnummer:
Versicherungsbeginn:
Tarif:

Bitte füllen Sie diese Felder mit Ihren Namen und den Namen Ihrer Agentur sowie der Versicher-
ungsscheinnummer und dem gewünschten Beginn und Tarif aus.

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns gerne jederzeit an.

Bayerische Straße 8 · 10707 Berlin
Sophie-Charlotten-Straße 57/58 · 14057 Berlin 
Tel.: 030 / 64 09 01 27 · Fax: 030 / 64 09 01 29 

kontakt@metamedlaw.de · www.metamedlaw.de · www.rsk-recht.de

Verfügende/r 1. Bevollmächtigte/r 2. Bevollmächtigte/r

Name, Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.,  
PLZ, Ort

Telefonnummer

Bitte senden per Fax: 030 / 64 09 01 29 oder per E-Mail: kontakt@metamedlaw.de

Diese Angaben lassen Sie bitte von dem/r Versicherungsnehmer/in ausfüllen. In die Spalte Verfügender/r gehören alle Angaben zur Person. In die Spalten 1. und 2. Bevoll-
mächtigte/r sind diejenigen Personen einzutragen, die der/die Versicherungsnehmer/in im Falle des Inkrafttretens der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht einsetzen 
möchten. Steht das noch nicht fest, lassen Sie diese Felder bitte frei. Bitte lassen Sie zum Abschluss den/die Versicherungsteilnehmer/in unterschreiben.

Unterschrift des Versicherungsnehmers / der Versicherungsnehmer

Kundenformular
zum Eintragen der Kundendaten

DIN A4, 1 Seite

�    5 Stück
�  10 Stück
�  20 Stück
�  30 Stück
�  40 Stück
�  50 Stück

* Bitte fordern Sie größere Bestellungen telefonisch an.


